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Bürgerhaushalt 2022, Vorschlag Nr. 45 – Sicherheit für Fußgänger 
 
Sehr geehrte Frau Hoehne, 
 
im Namen des Stadtrates bedanke ich mich für Ihren Vorschlag zum Bürgerhaushalt 2022. Der Vorschlag 
wurde durch den zuständigen Fachausschuss geprüft und ich teile Ihnen im Ergebnis dieser Prüfung fol-
gendes mit: 
 
Der Vorschlag Nr. 45 zum Bürgerhaushalt 2022 ist identisch mit Bürgerhaushaltsvorschlägen Nr. 138/2020 
und 5/2021.  
 
Am Knotenpunkt Herderstraße/Waldstraße/Schleusinger treffen auf engstem Raum mehreren Kreuzungs- 
und Einfahrtsbereichen, einer durch den vorhandenen Ausbauzustand breitenbeschränkten Brücke über 
die Ilm sowie ein Bahnübergang mit seiner Bahnübergangssteuerungsanlage (BÜSTRA) aufeinander, was 
bisher das Hauptproblem für eine rechtlich zulässige und vor allem auch praktisch umsetzbare Lösung der 
vorhandenen Verkehrsproblematik darstellte. 
 
Aus diesem Grund hatte die Stadt Ilmenau in den zurückliegenden Jahren bereits ein Verkehrsplanungs-
büro sowie die Fakultät Verkehrswissenschaften "Friedrich List" der TU Dresden mit einer Lösungsfindung 
beauftragt. Da alle Lösungsansätze bisher auf Grund der vorstehend bereits dargelegten Problemkonstel-
lation als nicht realisierbar oder verkehrsrechtlich nicht zulässig verworfen werden mussten, wurde eine 
entsprechende Lösungsfindung als Teilaufgabe in das zu erstellende Verkehrskonzept aufgenommen. 
 
Das mit der Erstellung beauftragte Verkehrsplanungsbüro hat hierzu bereits entsprechende Lösungsvor-
schläge erarbeitet, welche im Rahmen von Planungswerkstätten und in der Folge auch in den kommunalen 
Ausschüssen vorgestellt werden. Mithin ist zum aktuellen Zeitpunkt eine abschließende Beantwortung der 
Frage, ob eine Lösung der aufgezeigten Problematik zeitnah möglich sein wird, nicht möglich. 
 
Daher findet der Vorschlag Nr. 45 zum Bürgerhaushalt 2022 zunächst keine Berücksichtigung, wird jedoch 
bei der Erstellung des Verkehrskonzeptes langfristig geprüft  und sofern technisch lösbar einer Lösung 
zugeführt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Daniel Schultheiß 


